
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

300-14 Sächsisches Justizgesetz (SächsJG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (31. März 2011) 
 
 
Das Sächsische Justizgesetz wurde durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Justizge-
setzes v. 4. März 2011, SächsGVBl. S. 54, mit Wirkung vom 31. März 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 22 Vertrauensleute 

(1) Die Vertrauensleute im Sinne des § 26 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
und ihre Vertreter werden auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. Eine Ersatzwahl gilt nur für den 
Rest der Wahlperiode der bereits gewählten Ver-
trauensleute. 

 
 
 
 
(2) Für die Entbindung der Vertrauensleute und 

ihrer Vertreter von ihrem Amt gilt § 24 VwGO ent-
sprechend. 

 
-- 
 

neu 
 
§ 22 Vertrauensleute 

(1) Die Vertrauensleute im Sinne des § 26 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. August 2009 
(BGBl. I S. 2870, 2874) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, und ihre Vertre-
ter werden auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Eine Ersatzwahl gilt nur für den Rest der Wahlpe-
riode der bereits gewählten Vertrauensleute. 

(2) Für die Entbindung der Vertrauensleute und 
ihrer Vertreter von ihrem Amt gilt § 24 VwGO ent-
sprechend. 

 
§ 27a Vorverfahren bei der Notarkammer  
Sachsen und der Rechtsanwaltskammer  
Sachsen 

(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage ge-
gen von der Notarkammer Sachsen oder der 
Rechtsanwaltskammer Sachsen erlassene 
Verwaltungsakte bedarf es abweichend von 
§ 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO keiner Nachprüfung in 
einem Vorverfahren. 

(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 
entsprechend. 
 

 
 


